
                            
 

  
 

   
 

    
 

INFORMATION 
Namensführung nach österreichischem Recht nach dem 01. April 2013 

 
§ 93. (1) Die Ehegatten führen den von ihnen bestimmten gemeinsamen Familiennamen.  
                Mangels einer solchen Bestimmung behalten sie ihre bisherigen Familiennamen bei. 
  
          (2) Zum gemeinsamen Familiennamen können die Verlobten oder Ehegatten einen ihrer   
                Namen bestimmen. Wird hiefür ein aus mehreren voneinander getrennten oder   
                durch einen Bindestrich verbundenen Teilen bestehender Name herangezogen, so  
                können der gesamte Name oder dessen Teile verwendet werden. Sie können auch  
                einen aus den Familiennamen beider gebildeten Doppelnamen zum gemeinsamen  
                Familiennamen bestimmen; dabei dürfen sie insgesamt zwei Teile dieser Namen  
                verwenden. 
              
          (3) Derjenige Ehegatte, dessen Familienname nicht gemeinsamer Familienname ist, kann   
                auch schon vor Eheschließung bestimmen, dass er einen aus dem gemeinsamen  
                Familiennamen und seinem Familiennamen gebildeten Doppelnamen führt, sofern  
                nicht der gemeinsame Familienname bereits aus mehreren Teilen besteht; auch darf  
                der Ehegatte, dessen Familienname aus mehreren Teilen besteht, nur einen dieser  
                Teile verwenden. 
 

          (4) Ein Doppelname ist durch einen Bindestrich zwischen dessen einzelnen Teilen zu  
                trennen. 
 

§ 93a. (1) Ändert sich der Familienname eines Ehegatten, so kann eine erneute Bestimmung 
                  vorgenommen werden. 
            (2) Wird die Ehe aufgelöst, so können die Ehegatten jeden früher rechtmäßig geführten 
                  Familiennamen wieder annehmen. 
            (3) Eine Person kann bestimmen, dass ihr Familienname dem Geschlecht angepasst    
                  wird, soweit dies der Herkunft der Person oder der Tradition der Sprache entspricht,  
                  aus der der Name stammt. Sie kann auch bestimmen, dass eine auf das Geschlecht  
                  hinweisende Endung des Namens entfällt. 
§ 93b. Die Bestimmung oder Wiederannahme eines Familiennamens nach den §§ 93 und 93a  
            ist nur einmalig zulässig. 
§ 93c. Namensrechtliche Erklärungen sind dem Standesbeamten gegenüber in öffentlicher   
            oder öffentlich beglaubigter Urkunde abzugeben. Ihre Wirkungen treten ein, sobald sie  
            dem Standesbeamten zukommen. 
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